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Auf der Grundlage des Bezugsrundschreibens wurden für die Übergangsphase bis zum 

31. Dezember 2020 alle Aufwendungen für Leistungen im Vereinigten Königreich (VK) 

weiterhin nach § 11 Absatz 1 Satz 1 BBhV abgerechnet.  
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Dies bedeutet, dass ab dem 1. Januar 2021 nunmehr alle Aufwendungen für beihilfefä-

hige Leistungen im VK unter § 11 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 BBhV fallen.  

 

Hiernach sind Aufwendungen im VK grundsätzlich nur bis zu der Höhe beihilfefähig, in 

der sie im Inland entstanden und beihilfefähig wären. Ausnahmetatbestände sind in § 11 

Absatz 2 BBhV genannt, wo etwa eine Notfallversorgung gewährleistet wird.  

 

Aus Fürsorgegründen ist es aber geboten, für beihilfeberechtigte und berücksichtigungs-

fähige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt vor dem 1. Januar 2021 im VK hat-

ten, auch ab dem 1. Januar 2021 § 11 Absatz 1 Satz 1 und 2 BBhV anzuwenden. Für Stu-

dierende gilt dies bis zum Abschluss ihres Auslandssemesters oder Studiums im VK. 

 

  

 

Im Auftrag 

gez. 

Menzel  

 

 

 


